
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/12/11 2Ob250/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1975

Norm

ABGB §91 C3c

ABGB §1327 C1

Rechtssatz

Die Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsp1icht kann auch durch eine Tätigkeit im Geschäftsbetrieb der Gattin

erfolgen; kein Unterhaltsverzicht letzterer. Alimentationsumfang hängt davon ab, inwieweit der erzielte Reingewinn auf

die Mitarbeit des Gatten zurückzuführen war und ob daher dieser mehr als seinen Eigenverbrauch erwirtschaftet hat,

ferner inwieweit dieser Mehrertrag zum Unterhalt der Klägerin verwendet wurde.
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